
Vorschläge zu unterbreiten, seine Mei
nung frei zu äußern, bis die Organi
sation ihren Beschluß gefaßt hat;

in Parteiversammlungen, auf Ple
nartagungen der leitenden Partei
organe sowie auf Parteikonferenzen 
und Parteitagen an der Tätigkeit der 
Mitglieder und Funktionäre der Par
tei, unabhängig von ihrer Stellung, 
Kritik zu üben. Parteimitglieder, die 
Kritik unterdrücken oder bewußt die 
Unterdrückung der Kritik dulden, 
sind zur Verantwortung zu ziehen;

an der Wahl der Parteiorgane tcil- 
zunehmen und selbst gewählt zu wer
den ;
d) seine Anwesenheit zu verlangen, 
wenn in der Parteiorganisation zu sei
nem Verhalten und seiner Tätigkeit 
Stellung genommen wird oder Be
schlüsse über seine Person gefaßt wer
den;
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